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I. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Abgasverlust: jene auf den Heizwert des Brennstoffs bezogene Wärmemenge, die mit 

den Verbrennungsgasen ungenutzt abgeführt wird; 

 2. benannte Stelle: eine von einem EU-Mitgliedstaat oder sonstigen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum der Europäischen Kommission 

gemeldete Stelle, die autorisiert ist, ein EU-Konformitätsverfahren gemäß einer EU-

Richtlinie durchzuführen; 

 3. bestimmungsgemäßer Betrieb von Kleinfeuerstätten: jener Betrieb, der gemäß 

technischer Dokumentation für den Betrieb der Kleinfeuerstätte vorgesehen ist; 

 4. brennbare Flüssigkeiten: Flüssigkeiten mit einem Dampfdruck bei 50º Celsius von 

nicht mehr als 3 bar (absolut), wobei zu unterscheiden sind 

 a) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse I (höchste Gefahrenklasse), die einen 

Flammpunkt unter 21º Celsius haben (wie Benzin, Benzol); 
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 b) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse II (mittlere Gefahrenklasse), die einen 

Flammpunkt von 21 bis 55º Celsius haben (wie Petroleum, Lackbenzin); 

 c) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse III (niedrigste Gefahrenklasse), die 

einen Flammpunkt über 55º Celsius haben (wie Dieselöl, Gasöl); 

 5. brennbare Gase: Stoffe, die bei einem Druck von 1.013,25 mbar und einer Temperatur 

von 0º Celsius einen gasförmigen Aggregatszustand aufweisen und an der Luft durch 

Wärmezufuhr entzündet werden können; 

 6. Brennstoffwärmeleistung (Feuerungswärmeleistung): die mit dem Brennstoff 

zugeführte, auf den Heizwert Hi des zulässigen Brennstoffs bezogene durchschnittliche 

stündliche Wärmemenge (angegeben in Watt); 

 7. Brennwertgeräte: Feuerstätten mit teilweiser Nutzung der Kondensationswärme; 

 8. Emission: die Abgabe der Verbrennungsgase ins Freie; 

 9. Emissionsgrenzwert: die maximal zulässige Menge eines im Verbrennungsgas 

enthaltenen Inhaltsstoffs; der Emissionsgrenzwert (ausgenommen die Rußzahl) wird 

bei Prüfungen nach dem IV. Abschnitt als Massenwert des Inhaltsstoffs bezogen auf 

den Energieinhalt (Heizwert) des der Feuerung zugeführten Brennstoffs (mg/MJ), bei 

Überprüfungen nach dem V. und VI. Abschnitt als Massenwert bezogen auf die 

Volumseinheit des Verbrennungsgases (mg/m³ NZ) angegeben; 

 10. Erdgasunternehmen: Verteilernetzbetreiber im Sinn des § 7 Abs. 1 Z 72 

Gaswirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 107/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 19/2017BGBl. I Nr. 174/2013; 

 11. Fänge: Bauteile, in denen Verbrennungsgase möglichst senkrecht abgeführt werden - 

einschließlich allenfalls darin eingebaute Selch- und Räucherkammern; 

 12. feste Brennstoffe: 

 a) nicht standardisierte feste biogene Brennstoffe: Brennstoffe, die ausschließlich oder 

überwiegend naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsmaterial haben, für 

die aber keine Normierung besteht (zB Stroh); 

 b) standardisierte feste biogene Brennstoffe: Brennstoffe, die ausschließlich oder 

überwiegend naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsmaterial haben und 

deren wesentliche verbrennungstechnische Qualitätsmerkmale (zB Wassergehalt, 

Stickstoffgehalt) in für verbindlich erklärten Normen geregelt sind (zB Stückholz, 

Holzpellets); 

 c) feste fossile Brennstoffe: Brennstoffe, die aus erdgeschichtlichen Lagerstätten 

gewonnen werden; dazu zählen: 

 - alle Arten von Braunkohle, 

 - alle Arten von Steinkohle, 

 - Braunkohlebriketts, Steinkohlebriketts, Koks, 

 - Torf; 

 13. Feuerstätten: technische Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, zum Zweck der 

Gewinnung von Nutzwärme für die Raumheizung oder zur Warmwasserbereitung 

(allenfalls auch gleichzeitig für das Kochen) feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe 

gemäß Z 12, 15 und 16 zu verbrennen und bei denen die Verbrennungsgase über eine 

Abgasführung abgeleitet werden; das Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und 
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Fang ist - soweit es nicht Einbauten enthält, die für den bestimmungsgemäßen Betrieb 

der Feuerstätte notwendig sind - nicht Teil der Feuerstätte; bei Außenwandgeräten ist 

jedoch die Abgasleitung und der Mauerkasten Teil der Feuerstätte; 

 14. Feuerungsanlagen: ortsfeste technische Einrichtungen, bestehend aus Feuerstätte 

(Z 13) und allfälligem Verbindungsstück (Z 37), gegebenenfalls angeschlossener oder 

nachgeschalteter Abgasreinigungsanlagen und einschließlich allenfalls damit in 

unmittelbarer Verbindung stehender Anlagen zur Förderung und Lagerung von 

Brennstoffen; Zuleitungen aus dem öffentlichen Netz eines Erdgasunternehmens 

(Z 10) gelten nach dem Hausanschluss (Hauptabsperrvorrichtung bzw. 

Hausdruckregler - § 6 Z 21 Gaswirtschaftsgesetz 2011) als Bestandteil (Gas-

Inneninstallationen) der Feuerungsanlage - der Fang (Z 11) gilt nicht als Teil der 

Feuerungsanlage; 

 15. flüssige Brennstoffe: brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse III (Z 4 lit. c), und 

zwar 

 a) nicht standardisierte flüssige biogene Brennstoffe: Brennstoffe, die ausschließlich 

oder überwiegend naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsmaterial 

haben, für die aber keine Normierung besteht (zB Pflanzenöl); 

 b) standardisierte flüssige biogene Brennstoffe: Brennstoffe, die ausschließlich oder 

überwiegend naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsmaterial haben und 

deren wesentliche verbrennungstechnische Qualitätsmerkmale (zB Wassergehalt, 

Stickstoffgehalt) in für verbindlich erklärten Normen geregelt sind (zB biogene 

Heizöle); 

 c) flüssige fossile Brennstoffe: flüssige Mineralölprodukte, die dazu bestimmt sind, als 

Brennstoffe verwendet zu werden, wie vor allem Heizöl extra leicht, Heizöl leicht; 

 16. gasförmige Brennstoffe: 

 a) nicht standardisierte gasförmige biogene Brennstoffe: Brennstoffe, die ausschließlich 

oder überwiegend naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsmaterial 

haben, für die aber keine Normierung besteht (zB Biogas); 

 b) standardisierte gasförmige biogene Brennstoffe: Brennstoffe, die ausschließlich oder 

überwiegend naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsmaterial haben und 

deren wesentliche verbrennungstechnische Qualitätsmerkmale (zB Wassergehalt, 

Stickstoffgehalt) in für verbindlich erklärten Normen geregelt sind; 

 c) gasförmige fossile Brennstoffe: brennbare Gase (Z 5), die als Brennstoffe verwendet 

werden dürfen, nämlich Gase der zweiten Gasfamilie (Erdgas, Erdgas-

Austauschgas) und Gase der dritten Gasfamilie (Flüssiggase wie Propan, Butan und 

deren Gemische); 

 17. Gasgeräte: jene Teile einer Gasanlage, die zum Kochen, zum Heizen, zur 

Warmwasserbereitung, zu Kühl-, Beleuchtungs- oder Waschzwecken verwendet 

werden und die mit gasförmigen Brennstoffen und gegebenenfalls bei einer normalen 

Wassertemperatur von nicht mehr als 105º Celsius betrieben werden; 

Gasgebläsebrenner und zugehörige Wärmeaustauscher gelten als Gasgeräte; 

 18. Heizungsanlagen: Feuerungsanlagen (Z 14) und sonstige technische Einrichtungen 

(zB Wärmepumpen, Brennstoffzellen), die dazu bestimmt sind, Wärme für die Heizung 
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von Gebäuden oder Teilen davon und/oder zur Warmwasserbereitung zu erzeugen, 

einschließlich der Wärmeverteilleitungen und Wärmeabgabeeinrichtungen (wie etwa 

Radiatoren und die dazu gehörigen Steuerungs- bzw. Regelungseinrichtungen); 

 19. Heizwert (Hi): Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung von 1 kg festem 

oder flüssigem Brennstoff oder 1 m³ gasförmigem Brennstoff im Normzustand frei wird, 

wenn das bei der Verbrennung gebildete Wasser dampfförmig vorhanden ist und die 

Verbrennungsprodukte auf 25° Celsius zurückgeführt werden; 

 20. Inverkehrbringen: 

 a) das Abgeben, Versenden oder Einführen von Brennstoffen, 

 b) das erstmalige Abgeben, Versenden oder Einführen einer Heizungsanlage, eines 

Gasgerätes oder eines Bauteils einer Heizungsanlage oder eines Gasgerätes zum 

Zweck des Anschlusses, 

 c) das Herstellen, Zusammenfügen oder Einführen einer Heizungsanlage, eines 

Gasgerätes oder eines Bauteils einer Heizungsanlage oder eines Gasgerätes für den 

Eigengebrauch. 

 Als Inverkehrbringen gilt nicht das Überlassen von Heizungsanlagen, Gasgeräten 

oder Bauteilen von Heizungsanlagen oder Gasgeräten zum Zweck der Prüfung, der 

Lagerung, Verschrottung, Abänderung oder Instandsetzung sowie das Rückliefern von 

zur Prüfung, Lagerung, Abänderung oder Instandsetzung übernommenen 

Heizungsanlagen, Gasgeräten oder Bauteilen von Heizungsanlagen oder Gasgeräten 

an den Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin; 

 21. Kleinfeuerstätten: Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis zu 400 kW; 

 22. Klimaanlagen: Kombinationen sämtlicher Bauteile, die für eine Form der 

Luftbehandlung erforderlich sind, bei der die Temperatur von Räumen, eventuell 

gemeinsam mit der Belüftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit, geregelt wird oder 

gesenkt werden kann, sofern es sich dabei nicht um Heizungsanlagen im Sinn der Z 18 

handelt; 

 23. Kubikmeter im Normzustand (m³ NZ): ein Kubikmeter Gas bei 0º Celsius und 

1.013,25 mbar absolutem Druck; 

 24. Lagerstätten für brennbare Flüssigkeiten: Behälter samt technischer Einrichtungen 

zur Lagerung von und zur Manipulation mit brennbaren Flüssigkeiten (Z 4), die nicht 

mit einer Feuerungsanlage verbunden sind; 

 25. Lagerstätten für feste Brennstoffe: Lagerstellen und technische Einrichtungen (wie 

etwa Silos) zur Lagerung fester Brennstoffe (Z 12); 

 26. Nennlast: der Betrieb der Feuerungsanlage bei Nennwärmeleistung; 

 27. Nennwärmeleistung/Nennkälteleistung (Pn): die höchste nutzbare Wärmemenge 

(angegeben in Watt), die ein Wärmeerzeuger/Kälteerzeuger gemäß den Angaben der 

Herstellerin bzw. des Herstellers im Dauerbetrieb je Stunde abgeben kann; 

 28. Nutzungsberechtigte: Personen, die auf Grund einer privatrechtlichen Vereinbarung 

 a) lediglich Wärmeverteilleitungen und Wärmeabgabeeinrichtungen oder Teile davon 

und/oder 

 b) einen fremden Fang 

nutzen dürfen; 
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 29. Pufferspeicher: Speicher, der die überschüssige Energiemenge aus der Differenz 

zwischen Wärmeleistung der Feuerstätte und an das Heizungssystem abgegebener 

Leistung aufnimmt; 

 30. Raumheizgerät: Feuerstätte zur unmittelbaren Beheizung des Aufstellungsraums (zB 

Kaminöfen, Kachelöfen, Öl- oder Gasraumheizgeräte, Küchenherde); 

 31. Rußzahl: der Grad der Schwärzung eines Filterpapiers, verursacht durch die aus der 

Verbrennung in Feuerungsanlagen stammenden und emittierten Feststoffteilchen 

(qualitative Beurteilung); 

 32. Schutzzone: der Bereich um eine Feuerungsanlage oder eine sonstige Gasanlage 

oder Teile derselben, in dem Explosionsgefahr herrschen kann, dh. in dem auf Grund 

der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre 

auftreten kann; 

 33. Serie: eine Menge von in allen Merkmalen baugleich hergestellten Produkten; 

 34. Sicherheitsabstände (Schutzabstände): Abstände von Feuerungsanlagen und 

sonstigen Gasanlagen oder Teilen derselben zu benachbarten Anlagen, Einrichtungen, 

Gebäuden oder öffentlichen Verkehrsflächen zur Vermeidung einer gegenseitigen 

Gefährdung im Schadensfall; 

 35. sonstige Gasanlagen: Anlagen zur Erzeugung, Lagerung, Speicherung, Leitung 

und/oder Verwendung brennbarer Gase (Z 5) einschließlich der Abgasführung, soweit 

sie nicht als Feuerungsanlagen (Z 14) gelten; 

 36. Stand der Technik: der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, 

Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und 

erwiesen ist; bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere 

vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen; 

 37. Verbindungsstücke: Teile einer Feuerungsanlage (Z 14), in welchen 

Verbrennungsgase von der Feuerstätte in einen Fang geleitet werden, wie Abgasrohre, 

Poterien und Abgaskanäle; 

 38. Verbrennungsgase (Abgase): die bei der Verbrennung der Brennstoffe entstehenden 

gasförmigen Verbrennungsprodukte einschließlich der in ihnen schwebenden festen 

oder flüssigen Stoffe sowie die sich aus der Verbrennungsluft und dem Luftüberschuss 

oder aus einer allfälligen Abgasreinigung ergebenden Gaskomponenten; 

 39. verfügungsberechtigte Person (Betreiberin bzw. Betreiber): 

 a) Eigentümer oder Eigentümerin oder 

 b) Bauberechtigter oder Bauberechtigte im Sinn des Baurechtsgesetzes RGBl. 

Nr. 86/1912, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2012, oder 

 c) jede andere Person, an welche die jeweiligen Verpflichtungen nach diesem 

Landesgesetz im Weg einer privatrechtlichen Vereinbarung übertragen wurden (etwa 

im Rahmen eines Pacht-, Leasing- oder Mietvertrags oder einer 

Verwaltungsvereinbarung); 

 40. Wärmeleistungsbereich: der von der Herstellerin bzw. vom Hersteller der Feuerstätte 

festgelegte Bereich, in dem diese bestimmungsgemäß betrieben werden darf; 
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 41. Warmwasserbereiter: eine Anlage, die der direkten Erwärmung von Nutz- bzw. 

Trinkwasser dient (Vorratswasserheizer und Durchlauferhitzer); 

 42. wesentlicher Bauteil: Bauteil einer Heizungsanlage, der deren Wirkungsgrade oder 

Emissionen beeinflussen kann, wie insbesondere Kessel, Vorofen und Brenner; 

 43. Wirkungsgrad: Quotient aus der abgegebenen und der zugeführten Leistung, 

angegeben in Prozent - im Anwendungsbereich des IV. Abschnitts bezeichnet der 

Begriff "Wirkungsgrad" das Verhältnis von Nutzenergie zur Aufwandenergie, 

angegeben in Prozent, wobei sowohl der Abgasverlust als auch 

Wärmeabstrahlungsverluste berücksichtigt werden; 

 44. Zentralheizgerät: Feuerstätte zur Beheizung mehrerer Räume mittels kontrollierter 

Wärmeverteilung; 

 45. zugelassene Stelle: von den Vertragsparteien des Europäischen Wirtschaftsraums 

ermächtigte Einrichtungen im Rahmen des fachlichen Umfangs der Ermächtigung. 

II. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND UMWELTSCHUTZVORSCHRIFTEN FÜR 

BRENNSTOFFE 

§ 5 

Besondere Verwendungsverbote 

Die Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsätze dieses 

Landesgesetzes (§ 1) durch Verordnung die Verwendung von bestimmten Brennstoffen 

gemäß § 4 Abs. 2 in Teilen des Landesgebiets oder in bestimmten Heizungsanlagen oder 

sonstigen Gasanlagen verbieten, oder deren Verwendung an bestimmte Auflagen wie die 

Einhaltung strengerer als der gemäß § 18 Abs. 4 verordneten Emissionsgrenzwerte binden, 

wenn 

 1. eine konkrete Gefährdung durch Luftschadstoffe durch Überschreitungen der gemäß 

§ 3 Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2017, festgelegten Immissionsgrenzwerte auf Grund 

von Messungen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft oder gemäß § 48 Abs. 2 

dieses Landesgesetzes festgestellt wurde, und 

 2. die Verwendung der jeweiligen Brennstoffe in Feuerungsanlagen, welche diesem 

Landesgesetz unterliegen, einen erheblichen Einfluss auf die erhöhte 

Immissionsbelastung hat, und 

 3. die Verbote bzw. Verwendungsbeschränkungen nicht unverhältnismäßig sind. 

§ 5 

Besondere Verwendungsverbote 

Die Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsätze dieses 

Landesgesetzes (§ 1) durch Verordnung die Verwendung von bestimmten Brennstoffen 

gemäß § 4 Abs. 2 in Teilen des Landesgebiets verbieten oder deren Verwendung an 

bestimmte Auflagen binden, wenn 

 1. eine konkrete Gefährdung durch Luftschadstoffe durch Überschreitungen der gemäß 

§ 3 Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2010, festgelegten Immissionsgrenzwerte auf Grund 



  Seite 7 

von Messungen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft oder gemäß § 48 Abs. 2 

dieses Landesgesetzes festgestellt wurde, und 

 2. die Verwendung der jeweiligen Brennstoffe in Feuerungsanlagen, welche diesem 

Landesgesetz unterliegen, einen erheblichen Einfluss auf die erhöhte 

Immissionsbelastung hat, und 

 3. die Verbote bzw. Verwendungsbeschränkungen nicht unverhältnismäßig sind. 

V. ABSCHNITT 

ERRICHTUNG, WESENTLICHE ÄNDERUNG UND BETRIEB VON HEIZUNGSANLAGEN 

§ 18 

Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen 

(1) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Heizungsanlagen muss 

unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsätze dieses Landesgesetzes (§ 1) erfolgen und 

insbesondere mit den Bestimmungen des III. Abschnitts in Einklang stehen sowie den 

sicherheitstechnischen Anforderungen dieses Landesgesetzes entsprechen. 

Feuerungsanlagen müssen jedenfalls an eine geeignete Abgasführung angeschlossen und 

ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt werden. 

(2) Heizungsanlagen dürfen in baulichen Anlagen nur errichtet werden, wenn diese in den 

für die Errichtung und den Betrieb der Heizungsanlage relevanten Teilen den Bestimmungen 

der Oö. Bauordnung 1994, des Oö. Bautechnikgesetzes 2013 und der Oö. Bautechnik-

verordnung 2013 sowie den besonderen Anforderungen gemäß Abs. 5 entsprechen.  

(3) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsätze dieses 

Landesgesetzes (§ 1) durch Verordnung jene Sicherheitsanforderungen (insbesondere 

Explosions-, Brand-, Schall- und Wärmeschutz) einschließlich der Festlegung von 

Schutzzonen und Sicherheitsabständen zu bestimmen, welchen Heizungsanlagen unter 

Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Technik, auf völkerrechtliche Verpflichtungen der 

Republik Österreich sowie auf vergleichbare Vorschriften des Auslands und Richtlinien 

nationaler und internationaler Organisationen und Staatengemeinschaften jedenfalls zu 

entsprechen haben. Für im Zeitpunkt der Erlassung einer solchen Verordnung bereits 

rechtmäßig errichtete Heizungsanlagen sind abweichende Bestimmungen oder Ausnahmen 

festzulegen, wenn sie nach dem Stand der Technik wegen der Unverhältnismäßigkeit 

zwischen dem Aufwand zur Erfüllung der betreffenden Verordnungsbestimmungen und dem 

dadurch erreichbaren Nutzen für die zu schützenden Interessen sachlich gerechtfertigt sind. 

(4) Die Landesregierung kann darüber hinaus zum Schutz der Umwelt (insbesondere zum 

Schutz des Bodens und der Reinhaltung der Luft) und zur Sicherstellung der möglichst 

sparsamen Verwendung von Energie unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 weitere 

technische Anforderungen für die Errichtung, den Betrieb und die Auflassung von 

Heizungsanlagen vorschreiben, wie insbesondere Anforderungen an Öllagerbehälter und 

Leitungsanlagen, Regelungen über Pufferspeicher, Mindestwirkungsgrade und -

jahresarbeitszahlen sowie höchstzulässige Emissionsgrenzwerte für den Betrieb von 

Heizungsanlagen. Abs. 3 zweiter Satz gilt sinngemäß. 

(4a) In Verordnungen gemäß Abs. 3 und 4 können auch Pflichten für Betreiberinnen und 

Betreiber vorgeschrieben werden, wie insbesondere Überwachungs-, Überprüfungs- und 

Dokumentationsverpflichtungen. 
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(5) Die Landesregierung kann für bauliche Anlagen, in denen Heizungsanlagen errichtet 

werden, im Hinblick auf deren Zweckwidmung besondere Anforderungen des Explosions-, 

Brand-, Schall- und Wärmeschutzes sowie des Bodenschutzes unter Bedachtnahme auf den 

jeweiligen Stand der Technik, auf völkerrechtliche Verpflichtungen der Republik Österreich 

sowie auf vergleichbare Vorschriften des Auslands und Richtlinien nationaler und 

internationaler Organisationen und Staatengemeinschaften durch Verordnung festlegen. 

(6) Die Behörde kann in einzelnen durch örtliche Verhältnisse oder sachliche 

Gegebenheiten bedingten Fällen Abweichungen von der Anwendung einzelner 

Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 3 bis 5 auftragen oder über begründetes 

Ansuchen bewilligen, wenn die Grundsätze des § 1 Abs. 2 dies erfordern oder zulassen. 

§ 18a 

Eintragung in ein öffentliches Register, Aggregation und Betreiberpflichten bei 

Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW 

(1) Die Betreiberin bzw. der Betreiber einer Feuerungsanlage mit einer 

Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW hat sich vor der erstmaligen Inbetriebnahme 

mit folgenden Stammdaten im Onlineregister unter „www.edm.gv.at“ zu registrieren: 

 1. Name, Anschrift (Sitz) der Betreiberin bzw. des Betreibers sowie die für die Zustellung 

maßgebliche inländische Geschäftsanschrift; 

 2. sofern vorhanden: Firmenbuchnummer, Vereinsregisternummer und 

Ergänzungsregisternummer; 

 3. Branchenzuordnung (vierstellig) des Betriebsinhabers gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1893/2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige 

NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 sowie einiger 

Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik, ABl. Nr. L 393 vom 

30.12.2006 S 1, in der jeweils geltenden Fassung; 

 4. Adressen und Bezeichnungen der Standorte - einschließlich jeweils der Angabe des 

Bezirks und des Bundeslandes - an denen sich ortsfeste Feuerungsanlagen mit einer 

Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW befinden; 

 5. eine gesamte Betriebsanlage je Standort von ortsfesten Feuerungsanlagen; 

 6. jede einzelne Feuerungsanlage; für jede einzelne Feuerungsanlage sind anzugeben: 

 a) Brennstoffwärmeleistung (in MW), 

 b) Art der Feuerungsanlage, 

 c) Art und jeweiliger Anteil der verwendeten Brennstoffe - angegeben als 

Brennstoffwärmeleistungsanteil in MW - aufgeschlüsselt nach den Brennstoffarten, 

 d) Datum der Inbetriebnahme der Feuerungsanlage oder, wenn das genaue Datum der 

Inbetriebnahme nicht bekannt ist, die Angabe dass der Betrieb vor dem 

20. Dezember 2018 aufgenommen wurde, 

 e) voraussichtliche Zahl der jährlichen Betriebsstunden der Feuerungsanlage und 

voraussichtlicher durchschnittlicher jährlicher Brennstoffverbrauch. 

Die im Register enthaltenen Referenztabellen (zB für Anlagentypen) sind zu verwenden. 

(2) Eine Eintragung nach Abs. 1 ist nicht erforderlich, wenn die Anlage bereits auf Grund 

einer bundesrechtlichen Verpflichtung registriert worden ist. 

http://www.edm.gv.at/
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(3) Die Daten gemäß Abs. 1 sind von der Betreiberin bzw. dem Betreiber der 

Feuerungsanlage im Onlineregister unter „www.edm.gv.at“ aktuell zu halten; Änderungen der 

Daten sind unverzüglich über das Register zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist 

innerhalb von einem Monat über das Register zu melden. 

(4) Die Daten gemäß Abs. 1 sind, unbeschadet des § 17 Oö. Umweltschutzgesetz 1996 

öffentlich zugänglich. 

(5) Eine aus zwei oder mehreren Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung 

von mindestens 1 MW gebildete Kombination gilt als eine Feuerungsanlage, wobei für die 

Berechnung der gesamten Brennstoffwärmeleistung der Anlage sämtliche 

Brennstoffwärmeleistungen zusammenzurechnen sind, wenn 

 1. die Abgase dieser Feuerungsanlagen über einen gemeinsamen Fang abgeleitet 

werden oder 

 2. die Abgase dieser Feuerungsanlagen nach technischen und wirtschaftlichen Faktoren 

über einen gemeinsamen Fang abgeleitet werden können. 

(6) Die Betreiberin bzw. der Betreiber einer Feuerungsanlage mit einer 

Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW hat folgende Daten und Informationen 

mindestens sieben Jahre lang aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzulegen: 

 1. den Bewilligungsbescheid bzw. die Mitteilung, dass eine Untersagung des angezeigten 

Vorhabens nicht erfolgen werde bzw. des Bescheids über Auflagen, Bedingungen und 

Befristungen eines angezeigten Vorhabens; 

 2. die Unterlagen gemäß § 25 Abs. 2 sowie Aufzeichnungen kontinuierlicher 

Überwachungseinrichtungen; 

 3. Aufzeichnungen über Betriebsstunden bei Anlagen, die nach Maßgabe einer 

entsprechenden Verordnung von der Einhaltung der festgelegten 

Emissionsgrenzwertanforderungen ausgenommen sind; 

 4. Aufzeichnungen über die Art und Menge der in der Anlage verwendeten Brennstoffe 

und über etwaige Störungen oder Ausfälle der sekundären 

Emissionsminderungsvorrichtung; 

 5. Aufzeichnungen über die Behebung von Mängeln nach § 28 einschließlich der allenfalls 

erforderlichen Außerbetriebnahme der Anlage nach § 28 Abs. 4 und 5. 

§ 21 

Anzeigepflichten 

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung 

 1. von Feuerungsanlagen für feste und flüssige Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung 

von mindestens 50 kW oder einer Lagerkapazität von mehr als 5.000 l flüssiger 

Brennstoffe, 

 2. von Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe mit einer Brennstoffwärmeleistung 

von mindestens 1 MW, sofern dafür nicht eine Bewilligung gemäß § 19 oder § 38 

erforderlich ist, 

ist der Behörde vor ihrer Ausführung anzuzeigen. 

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von Feuerungsanlagen für 

feste und flüssige Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 50 kW oder einer 

http://www.edm.gv.at/
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Lagerkapazität von mehr als 5.000 l flüssiger Brennstoffe ist der Behörde vor ihrer Ausführung 

anzuzeigen.  

(2) § 19 Abs. 2, 3 und 5 gelten für das Anzeigeverfahren sinngemäß. 

(3) Die Behörde hat die Errichtung, den Betrieb und die wesentliche Änderung von gemäß 

Abs. 1 angezeigten Feuerungsanlagen 

 1. mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 50 kW und bis zu 400 kW innerhalb von 

acht Wochen, 

 2. mit einer Nennwärmeleistung über 400 kW oder einer Lagerkapazität von mehr als 

5.000 l flüssiger Brennstoffe innerhalb von drei Monaten 

ab Einlangen der vollständigen Anzeige mit Bescheid zu untersagen, wenn das Vorhaben den 

Bestimmungen dieses Landesgesetzes sowie den auf Grund dieses Landesgesetzes 

erlassenen Verordnungen nicht entspricht. Die Untersagungsfrist ist gewahrt, wenn die 

Behörde den Bescheid am letzten Tag der Frist nachweisbar abfertigt, z. B. der Post zur 

Zustellung übergibt.  

(4) Anstelle der Untersagung kann die Behörde innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist 

mit Bescheid auch Auflagen, Bedingungen und Befristungen vorschreiben, wenn dies 

notwendig ist, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Landesgesetzes sowie der auf 

Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen zu gewährleisten. 

(5) Wird das Vorhaben innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist nicht untersagt, darf mit 

seiner Ausführung begonnen werden. Gleiches gilt, wenn die Behörde der anzeigenden 

Person vor Ablauf der genannten Frist schriftlich mitteilt, dass eine Untersagung der 

Ausführung nicht erfolgen werde. Die anzeigende Person ist verpflichtet, die Feuerungsanlage 

gemäß den Angaben in der Anzeige und in Entsprechung allfälliger Auflagen, Bedingungen 

und Befristungen zu errichten und zu betreiben bzw. durchzuführen. 

(6) Auf Verlangen der anzeigenden Person hat die Behörde die Nichtuntersagung des 

Vorhabens auf den vorgelegten Projektunterlagen zu bestätigen und der anzeigenden Person 

eine Kopie dieser Unterlagen auszuhändigen. 

VI. ABSCHNITT 

ÜBERPRÜFUNG VON HEIZUNGSANLAGEN 

§ 25 

Wiederkehrende Überprüfung von Feuerungsanlagen 

(1) Feuerungsanlagen sind auf die Einhaltung der Vorschriften dieses Landesgesetzes 

sowie der danach erlassenen Verordnungen von der verfügungsberechtigten Person 

wiederkehrend überprüfen zu lassen, wobei gilt: 

 1. Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung bis zu 15 kW sind alle drei Jahre auf 

die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäß § 18, 

 2. Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 15 und weniger als 50 

kW sind alle zwei Jahre auf die Einhaltung der Sicherheits- und 

Umweltschutzvorschriften gemäß § 18, 

 3. a) Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 50 kW und 

 b) Warmwasserbereiter mit einer Nennwärmeleistung ab 26 kW sowie sonstige 

Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von weniger als 50 kW, soweit 

diese mit nicht standardisierten biogenen Brennstoffen betrieben werden, 
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sind jährlich auf die Einhaltung der Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften gemäß 

§ 18 

zu überprüfen.  

(1a) Im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung gemäß Abs. 1 sind Gas-

Inneninstallationen von erdgasversorgten Feuerungsanlagen alle zwölf Jahre und Gas-

Inneninstallationen von flüssiggasversorgten Feuerungsanlagen alle sechs Jahre einer 

sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen.  

(1b) Im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung gemäß Abs. 1 sind Feuerungsanlagen 

mit einer Brennstoffwärmeleistung 

 1. von 1 MW bis 20 MW alle drei Jahre, 

 2. von mehr als 20 MW jährlich 

einer besonderen Überprüfung in umwelttechnischer Hinsicht ("umfassende Überprüfung") zu 

unterziehen. 

(1b) Im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung gemäß Abs. 1 sind 

 a) Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 1 MW bis 2 MW alle fünf 

Jahre, 

 b) Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 2 MW alle drei 

Jahre 

einer besonderen Überprüfung in umwelttechnischer Hinsicht ("umfassende Überprüfung") zu 

unterziehen.  

(2) Das Ergebnis der Überprüfung gemäß den Abs. 1, 1a und 1b ist in einem Prüfbericht 

festzuhalten, der von der über die Feuerungsanlage verfügungsberechtigten Person bis zur 

jeweils nächsten wiederkehrenden Überprüfung aufzubewahren und auf Verlangen der 

Behörde vorzulegen ist. Prüfberichte über Sonderprüfungen im Sinn der Abs. 1a und 1b sind 

bis zum jeweils nächsten Sonderprüfungstermin aufzubewahren und gegebenenfalls der 

Behörde vorzulegen. Muss der Prüfbericht entsprechend einer Verordnung gemäß Abs. 4 

auch in automationsunterstützter Weise erstellt worden sein und verlangt die Behörde eine 

elektronische Übermittlung dieses Prüfberichts, so kann die verfügungsberechtigte Person die 

Behörde an die bzw. den Überprüfungsberechtigten verweisen, der den Prüfbericht erstellt hat; 

in diesem Fall ist die bzw. der Überprüfungsberechtigte verpflichtet, den Prüfbericht an die 

Behörde elektronisch zu übermitteln.  

(3) Die gemäß § 26 zur wiederkehrenden Überprüfung Berechtigten haben sich für die 

Durchführung der Überprüfung mit den erforderlichen Messgeräten und sonstigen 

Prüfeinrichtungen auszustatten. Die für die Überprüfung verwendeten Messgeräte und 

sonstigen Prüfeinrichtungen haben dem Stand der Technik zu entsprechen und sind gemäß 

der Betriebsanleitung des Herstellers oder der Herstellerin warten zu lassen.  

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere technische Bestimmungen für die 

Durchführung der Überprüfung einschließlich der dafür erforderlichen Messgeräte und 

sonstigen Prüfeinrichtungen sowie die Verwendung bestimmter Formblätter vorschreiben; 

dabei kann insbesondere auch vorgesehen werden, dass die Formblätter in 

automationsunterstützter Weise erstellt werden müssen.  

(5) Die Landesregierung kann bestimmte Arten von Feuerungsanlagen von der 

Überprüfung durch Verordnung ganz oder teilweise ausnehmen, soweit die Interessen der 
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Luftreinhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und die Überprüfung einen 

unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde.  

(6) Prüfbescheinigungen über eine wiederkehrende Überprüfung gemäß § 25 

Feuerungsanlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 331/1997, in der Fassung der Verordnung 

BGBl. II Nr. 312/2011, sind einem Prüfbericht im Sinn des Abs. 2 gleichzuhalten.  

§ 28 

Mängelbehebung 

(1) Werden bei der Überprüfung gemäß § 25 Verstöße gegen die Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes, der zu seiner Ausführung erlassenen Verordnungen oder gegen 

bescheidmäßig vorgeschriebene Bedingungen oder Auflagen festgestellt, hat das Prüforgan 

im Namen der bzw. des Überprüfungsberechtigten die über die Feuerungsanlage 

verfügungsberechtigte Person schriftlich aufzufordern, diese Mängel zu beheben. Gleichzeitig 

ist zu deren Behebung, außer bei Gefahr im Verzug (Abs. 2), eine angemessene, acht Wochen 

nicht übersteigende Frist zu setzen. Die bzw. der Überprüfungsberechtigte gemäß § 26 Abs. 1 

hat innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Frist zu kontrollieren, ob die angeordnete 

Behebung innerhalb der gesetzten Frist ordnungsgemäß durchgeführt wurde.  

(1a) Werden vorgeschriebene Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste bei 

Feuerungsanlagen bis 1 MW Brennstoffwärmeleistung nicht eingehalten und kann die 

Behebung des Mangels nicht durch eine Wartung oder Reparatur, sondern nur durch die 

Erneuerung der gesamten Anlage oder eines wesentlichen Bauteils davon erfolgen, so 

verlängert sich die gemäß Abs. 1 festlegbare Frist auf höchstens zwei Jahre. Die Frist 

verlängert sich auf höchstens fünf Jahre, wenn die Emissionsgrenzwerte um nicht mehr als 

100 % und die Abgasverluste um nicht mehr als 20 % überschritten werden.  

(2) Die bzw. der Überprüfungsberechtigte ist verpflichtet, der Behörde unverzüglich 

Anzeige zu erstatten, wenn sie bzw. er 

 1. Gefahr im Verzug für gegeben hält oder 

 2. feststellt, dass der Mangel nicht innerhalb der gemäß Abs. 1 bzw. 1a festgesetzten Frist 

behoben wurde. 

(3) Bei Feuerungsanlagen, die an die Leitungen (Rohrnetz) eines Erdgasunternehmens 

angeschlossen sind, hat das Überprüfungsorgan auch unverzüglich das Erdgasunternehmen 

zu verständigen, wenn infolge des Ausströmens von Gas oder sonst wegen der Beschaffenheit 

der Feuerungsanlage eine unmittelbar drohende Gefahr gegeben ist. 

(4) Die Behörde hat der verfügungsberechtigten Person die unverzügliche Behebung der 

gemäß Abs. 2 angezeigten Mängel mit Bescheid aufzutragen. Bei Gefahr im Verzug hat die 

Behörde ohne weiteres Verfahren und ohne Anhörung der verfügungsberechtigten Person die 

notwendigen Maßnahmen auf Gefahr und Kosten der verfügungsberechtigten Person 

anzuordnen und sofort durchführen zu lassen, wenn die sofortige Mängelbehebung durch die 

verfügungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist. Wenn es im Interesse der Sicherheit 

oder des Umweltschutzes geboten ist, kann die Behörde dabei insbesondere auch die 

Stilllegung der Feuerungsanlage oder die Entfernung der Brennstoffe, die den nach § 4 Abs. 3 

und § 5 erlassenen Verordnungen nicht entsprechen und offensichtlich zum Zweck der 

Verfeuerung gelagert werden, anordnen. 
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(5) Die Behörde hat unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 1, 1a und 4 auch bei 

außerhalb von Überprüfungen gemäß § 25 festgestellten Verstößen gegen Bestimmungen 

dieses Landesgesetzes und der zu seiner Durchführung erlassenen Verordnungen deren 

Behebung durch entsprechende Anordnungen und Maßnahmen formlos oder mit Bescheid 

aufzutragen und gegebenenfalls durchführen zu lassen.  

VII. ABSCHNITT 

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ERDGASVERSORGTE HEIZUNGSANLAGEN 

§ 30 

Errichtung, wesentliche Änderung und Inbetriebnahme von erdgasversorgten 

Heizungsanlagen 

(1) Vor der Errichtung oder einer wesentlichen Änderung einer Heizungsanlage, die an die 

Leitungen (Rohrnetz) eines Erdgasunternehmens angeschlossen werden, ist das 

Erdgasunternehmen in geeigneter Weise zu verständigen. 

(1) Heizungsanlagen, die an die Leitungen (Rohrnetz) eines Erdgasunternehmens 

angeschlossen werden, bedürfen weder einer Bewilligung nach § 19 noch einer Anzeige nach 

§ 21. Vor der Errichtung oder einer wesentlichen Änderung einer solchen Heizungsanlage ist 

das Erdgasunternehmen in geeigneter Weise zu verständigen. 

(2) Erdgasunternehmen dürfen einen Abnahmebefund für Heizungsanlagen, die an ihr 

Verteilernetz angeschlossen sind, auch ohne Vorliegen einer Prüfnummer gemäß § 26 

erstellen. Sofern das Erdgasunternehmen, an dessen Verteilernetz die Heizungsanlage 

angeschlossen ist, die Abnahmeprüfung gemäß § 22 nicht selbst vornimmt, darf ein 

Abnahmebefund erst dann ausgestellt werden, wenn ein Attest des Erdgasunternehmens über 

den ordnungsgemäßen Anschluss und die Dichtheit der Zuleitungen sowie der Feuerstätte 

vorliegt. Vor dem Vorliegen eines positiven Abnahmebefundes dürfen Heizungsanlagen, die 

an die Leitungen (Rohrnetz) eines Erdgasunternehmens angeschlossen sind, nur für Zwecke 

der Einstellung und Prüfung (Probebetrieb) mit Erdgas versorgt werden.  

IX. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN FÜR SONSTIGE GASANLAGEN UND GASGERÄTE 

§ 38 

Sonstige Gasanlagen 

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von sonstigen Gasanlagen 

muss unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsätze dieses Landesgesetzes (§ 1) 

erfolgen. § 18 Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden; durch Verordnung können 

insbesondere auch höchstzulässige Lagermengen brennbarer Gase festgelegt oder der 

Betrieb bestimmter Arten von Gasanlagen überhaupt untersagt werden. 

(2) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von sonstigen Gasanlagen 

 1. zur Erzeugung von mehr als 2 Kubikmetern brennbarer Gase im Normzustand in der 

Stunde oder 

 2. mit einer Lager- oder Speicherkapazität oder einer bloßen Lagerung von mehr als 

 a) 35 kg verflüssigter Gase, 

 b) 150 Litern bis zum zulässigen Höchstdruck verdichteter Gase, 

 c) 2 Kubikmetern Deponie- oder Biogase im Normzustand oder 

 d) 24 kg gelöster Gase 
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bedarf einer behördlichen Bewilligung. Die §§ 19, 20, 22 Abs. 1 bis 5, §§ 23 und 24 sind auf 

solche Anlagen sinngemäß anzuwenden. 

(2a) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von sonstigen Gasanlagen 

für gasförmige Brennstoffe mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW, sofern 

dafür nicht eine Bewilligung gemäß § 19 oder § 38 erforderlich ist und die nicht bereits gemäß 

§ 21 anzuzeigen ist, ist der Behörde vor ihrer Ausführung anzuzeigen. Die §§ 21, 22 Abs. 1 

bis 5, §§ 23 und 24 sind auf solche Anlagen sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die über eine bewilligungspflichtige Gasanlage gemäß Abs. 2 oder eine 

anzeigepflichtige Gasanlage gemäß Abs. 2a verfügungsberechtigte Person ist verpflichtet, 

diese wiederkehrend überprüfen zu lassen, wobei gilt: 

 1. Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von weniger als 1 MW sind alle sechs 

Jahre, 

 2. Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW und höchstens 20 

MW sind alle 3 Jahre, 

 3. Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 20 MW sind jährlich 

auf die Einhaltung der Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen gemäß Abs. 1 iVm. § 18 

überprüfen zu lassen, sofern im Bewilligungsbescheid oder einem Bescheid gemäß Abs. 2a 

iVm. § 21 Abs. 4 keine anderen Fristen festgelegt wurden. § 18a und die §§ 25 bis 29 sind 

sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die über eine bewilligungspflichtige Gasanlage gemäß Abs. 2 verfügungsberechtigte 

Person ist verpflichtet, diese in Abständen von höchstens sechs Jahren – sofern im 

Bewilligungsbescheid keine anderen Fristen festgelegt wurden – wiederkehrend überprüfen 

zu lassen. Die §§ 25 bis 29 sind sinngemäß anzuwenden.  

XII. ABSCHNITT 

§ 47 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 

Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestrafen, wer bei der Erstellung von Abnahmebefunden nicht 

die in einer Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 vorgeschriebenen näheren Bestimmungen einhält.  

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 

Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen, wer 

 1. Brennstoffe entgegen den Bestimmungen des § 4 oder einer auf Grund des § 4 Abs. 3 

erlassenen Verordnung in einer Feuerungsanlage verwendet, 

 2. Brennstoffe entgegen einem Verbot oder unter Missachtung von Auflagen gemäß einer 

Verordnung nach § 5 verwendet, 

 3. Entfallen 

 4. Kleinfeuerstätten oder wesentliche Bauteile von Kleinfeuerstätten entgegen den 

Bestimmungen der §§ 12 oder 17 Abs. 2 in Verkehr bringt, 

 5. Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 17 nicht vorlegt, 

 6. Feuerungsanlagen ohne die nach § 19 Abs. 1 erforderliche Bewilligung, sonstige 

Gasanlagen ohne die nach § 38 Abs. 2 erforderliche Bewilligung oder Lagerstätten für 

brennbare Flüssigkeiten ohne die nach § 41 Abs. 1 erforderliche Bewilligung errichtet, 

betreibt oder wesentlich ändert, 
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 7. Feuerungsanlagen ohne die nach § 21 Abs. 1 erforderliche Anzeige oder Lagerstätten 

für brennbare Flüssigkeiten ohne die nach § 42 Abs. 1 erforderliche Anzeige errichtet, 

betreibt oder wesentlich ändert, 

 8. Heizungsanlagen ohne die nach § 22 Abs. 1 erforderliche Überprüfung, 

bewilligungspflichtige sonstige Gasanlagen ohne die nach § 38 Abs. 2 erforderliche 

Überprüfung oder bewilligungs- oder anzeigepflichtige Lagerstätten für brennbare 

Flüssigkeiten ohne die nach § 43 erforderliche Überprüfung betreibt, 

 9. Abnahmebefunde entgegen den Bestimmungen des § 22 Abs. 2 – allenfalls i.V.m. § 38 

Abs. 2 oder § 43 – nicht ordnungsgemäß erstellt, 

 10. Abnahmebefunde erstellt, ohne dazu gemäß § 22 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 – allenfalls 

i.V.m. § 38 Abs. 2 oder § 43 – berechtigt zu sein, 

 11. Abnahmebefunde entgegen der Bestimmung des § 22 Abs. 5 und 6 – allenfalls i.V.m. 

§ 38 Abs. 2 oder § 43 – nicht der Behörde vorlegt, 

 12. nachträgliche Auflagen nach § 23, § 38 Abs. 2 oder § 44 Abs. 2 nicht einhält, 

 13. bewilligungs- oder anzeigepflichtige Feuerungsanlagen ohne die nach § 24 

erforderliche Anzeige, bewilligungspflichtige sonstige Gasanlagen ohne die nach § 38 

Abs. 2 erforderliche Anzeige oder bewilligungs- oder anzeigepflichtige Lagerstätten für 

brennbare Flüssigkeiten ohne die nach § 42 Abs. 3 erforderliche Anzeige auflässt oder 

angezeigte oder gemäß § 24 Abs. 3 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 2 oder § 42 Abs. 3 – 

vorgeschriebene Maßnahmen nicht oder nur unvollständig durchführt, 

 14. die Auflassung von bewilligungspflichtigen Feuerungsanlagen für gasförmige 

Brennstoffe entgegen § 24 Abs. 4 nicht meldet, 

 15. Feuerungsanlagen und sonstige erdgasversorgte Heizungsanlagen entgegen den 

Bestimmungen des § 25 Abs. 1 und des § 31 Abs. 1 oder bewilligungspflichtige 

sonstige Gasanlagen entgegen der Bestimmung des § 38 Abs. 3 nicht wiederkehrend 

überprüfen lässt, 

 16. wiederkehrende Überprüfungen entgegen den Bestimmungen des § 25 Abs. 1 bis 3 – 

allenfalls i.V.m. § 31 Abs. 1 oder § 38 Abs. 3 – oder entgegen einer auf Grund des § 25 

Abs. 4 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 3 – erlassenen Verordnung nicht ordnungsgemäß 

vornimmt, 

 17. Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 25 Abs. 2 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 3 

– nicht aufbewahrt oder nicht der Behörde oder einem von der Behörde gemäß § 27 

Abs. 2 ermächtigten Rauchfangkehrer oder einer gemäß § 27 Abs. 2 ermächtigten 

Rauchfangkehrerin vorlegt, 

 18. wiederkehrende Überprüfungen oder Inspektionen vornimmt, ohne dazu gemäß § 26 - 

allenfalls i.V.m. § 29a Abs. 4 oder § 38 Abs. 3 - oder § 31a Abs. 5 berechtigt zu sein, 

 19. sich als Überprüfungsberechtigter oder Überprüfungsberechtigte gemäß § 26 Abs. 1 

bei der Erstellung von Abnahmebefunden gemäß § 22 Abs. 2 oder Prüfberichten 

gemäß § 25 Abs. 2 oder der Durchführung einer einmaligen Inspektion gemäß § 29a 

oder der Erstellung von Abnahmebefunden gemäß § 38 Abs. 2 oder Prüfberichten 

gemäß § 38 Abs. 3 fachlich nicht geeigneter Dienstnehmer oder Dienstnehmerinnen 

oder nicht überprüfungsberechtigter Personen bedient, 
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 20. als Überprüfungsorgan entgegen den Bestimmungen des § 28 Abs. 1 - allenfalls i.V.m. 

§ 31a Abs. 4 oder § 38 Abs. 3 - keine Mängelbehebung schriftlich veranlasst oder die 

Mängelbehebung innerhalb der gesetzten Frist nicht überprüft, 

 21. als Überprüfungsorgan entgegen den Bestimmungen des § 28 Abs. 2 - allenfalls i.V.m. 

§ 31a Abs. 4 oder § 38 Abs. 3 - keine Anzeige an die Behörde erstattet, 

 22. als Überprüfungsorgan entgegen der Bestimmung des § 28 Abs. 3 nicht das 

Erdgasunternehmen verständigt, 

 23. Mängel entgegen einem bescheidförmigen Auftrag nach § 28 Abs. 4 oder 5 - allenfalls 

i.V.m. § 31a Abs. 4, § 38 Abs. 3 oder § 44 Abs. 1 - nicht behebt, 

 23a. entgegen einem behördlichen Auftrag gemäß § 28 Abs. 4 die Feuerungsanlage nicht 

stilllegt oder die den nach § 4 Abs. 3 und § 5 erlassenen Verordnungen nicht 

entsprechenden Brennstoffe nicht entfernt, 

 23b. Inspektionen von Heizungsanlagen entgegen der Bestimmung des § 29a Abs. 4 nicht 

oder nicht zeitgerecht veranlasst, 

 23c. Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 29a Abs. 5 nicht aufbewahrt oder nicht 

der Behörde vorlegt, 

 23d. Klimaanlagen entgegen der Bestimmung des § 31a nicht oder nicht zeitgerecht 

wiederkehrend überprüfen lässt oder Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 31a 

Abs. 2 nicht aufbewahrt oder nicht der Behörde vorlegt, 

 24. als Rauchfangkehrer oder Rauchfangkehrerin die ihm oder ihr obliegenden Pflichten 

gemäß § 35 nicht oder nur unvollständig wahrnimmt, 

 25. als verfügungs- und/oder nutzungsberechtigte Person die ihm obliegenden Pflichten 

gemäß § 36 nicht oder nur unvollständig wahrnimmt, 

 26. sonstige Gasanlagen entgegen § 38 Abs. 1 oder einer darauf gestützten Verordnung 

errichtet, betreibt oder wesentlich ändert oder Lagerstätten für feste Brennstoffe oder 

für brennbare Flüssigkeiten entgegen § 40 Abs. 1 oder einer auf § 40 Abs. 2 gestützten 

Verordnung errichtet, betreibt oder wesentlich ändert, sofern dies nicht bereits nach 

den Z 6, 7, 8, 12, 13 und 23 strafbar ist, 

 27. entgegen den Bestimmungen des § 46 den Zutritt, Messungen und Überprüfungen 

oder Probeentnahmen nicht ermöglicht oder behindert, die notwendigen Unterlagen 

nicht vorlegt oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 

Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

 1. als verfügungsberechtigte Person entgegen § 18a Abs. 1 oder 3 - allenfalls iVm. § 38 

Abs. 3 - oder entgegen § 52 Abs. 11 oder 12 eine Eintragung in das Register nicht oder 

nicht rechtzeitig durchführt oder die Überwachungsergebnisse und Aufzeichnungen 

nicht aufbewahrt, 

 2. entgegen der Bestimmungen des § 18a Abs. 6 - allenfalls iVm. § 38 Abs. 3 - Daten und 

Informationen nicht aufbewahrt oder der Behörde nicht auf Verlangen vorlegt, 

 3. entgegen der Verpflichtung des § 25a - allenfalls iVm. § 38 Abs. 3 - eine kontinuierliche 

Überwachung nicht durchführt, 
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 4. eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 2 begeht, die im Zusammenhang mit einer 

Feuerungsanlage oder einer sonstigen Gasanlage mit einer Brennstoffwärmeleistung 

von mindestens 1 MW steht. 

(4) Die Strafe des Verfalls von Brennstoffen, Feuerstätten oder wesentlichen Bauteilen 

von Feuerstätten kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer 

Verwaltungsübertretung nach Abs. 2 Z 1, 2 oder 4 im Zusammenhang stehen. 

(3) Die Strafe des Verfalls von Brennstoffen, Feuerstätten oder wesentlichen Bauteilen 

von Feuerstätten kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer 

Verwaltungsübertretung nach Abs. 2 Z 1, 2, 3 oder 4 im Zusammenhang stehen. 

XIV. ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 52 

Übergangsbestimmungen 

(1) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes bei dem oder der 

Verfügungsberechtigten über eine Feuerungsanlage lagernde Brennstoffe, die nach den 

bisherigen Rechtsvorschriften zulässigerweise verwendet werden durften, aber den 

Anforderungen des § 4 nicht entsprechen, dürfen bis zum Ablauf von drei Jahren nach In-

Kraft-Treten dieses Landesgesetzes weiterverwendet werden. 

(2) Lagerbestände an Kleinfeuerstätten, die den Anforderungen des IV. Abschnitts dieses 

Landesgesetzes nicht entsprechen, dürfen bis längstens sechs Monate nach In-Kraft-Treten 

dieses Landesgesetzes in Verkehr gebracht werden. 

(3) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes anhängige Bewilligungs- und 

Anzeigeverfahren nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über die Lagerung und 

Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten sind nach den Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes weiterzuführen. Bewilligungen, die gemäß § 4 des Landesgesetzes über die 

Lagerung und Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten erteilt wurden, gelten als 

Bewilligungen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 dieses Landesgesetzes. Bestehende Anlagen, die unter 

die Bewilligungspflicht des § 19 Abs. 1 Z 1 fallen und bisher nicht gemäß § 4 des 

Landesgesetzes über die Lagerung und Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten 

bewilligungspflichtig waren, gelten als bewilligt. Feuerungsanlagen, die gemäß § 5 des 

Landesgesetzes über die Lagerung und Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten angezeigt 

wurden, gelten als angezeigt gemäß § 21 dieses Landesgesetzes. Bestehende Anlagen, die 

unter die Anzeigepflicht des § 21 fallen und bisher weder gemäß § 4 des Landesgesetzes über 

die Lagerung und Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten bewilligungspflichtig noch 

gemäß § 5 leg.cit. anzeigepflichtig waren, gelten als angezeigt. 

(4) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes anhängige 

Bewilligungsverfahren nach § 5 des Oö. Gasgesetzes sind nach den Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes weiterzuführen. Bewilligungen, die gemäß § 5 Abs. 2 des Oö. Gasgesetzes 

erteilt wurden, gelten als Bewilligungen gemäß § 19 Abs. 1 Z 2 oder § 38 Abs. 2 Z 2 dieses 

Landesgesetzes; Bewilligungen, die gemäß § 5 Abs. 1 des Oö. Gasgesetzes erteilt wurden, 

gelten als Bewilligung gemäß § 38 Abs. 2 Z 1 dieses Landesgesetzes; Bewilligungen, die 

gemäß § 5 Abs. 3 des Oö. Gasgesetzes erteilt wurden, gelten als Bewilligung gemäß § 38 

Abs. 2  dieses Landesgesetzes, sofern dessen Tatbestände auf diese Anlagen zutreffen. 
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Bestehende Anlagen, die unter die Bewilligungspflicht des § 19 Abs. 1 Z 2 oder des § 38 

Abs. 2 fallen und bisher nicht gemäß § 5 des Oö. Gasgesetzes bewilligungspflichtig waren, 

gelten als bewilligt. 

(5) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes bestehende 

Heizungsanlagen, über welche die Behörde nur unzureichende Kenntnisse hat, sind im Zuge 

der nächstfolgenden Feuerpolizeilichen Überprüfung gemäß dem IV. Abschnitt des Oö. 

Feuerpolizeigesetzes unter sinngemäßer Anwendung des § 22 zu überprüfen. 

(6) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes bestehende 

Feuerungsanlagen sind erstmals innerhalb von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieses 

Landesgesetzes gemäß § 25 zu überprüfen. 

(7) Namentliche Bezeichnungen im Sinn des § 6 Abs. 4 Oö. Gasgesetz gelten als 

namentliche Bezeichnungen gemäß § 26 Abs. 2 zweiter Satz dieses Landesgesetzes. 

(8) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes anhängige 

Verwaltungsverfahren nach dem § 3 Abs. 7, § 5 Abs. 1 Z 3 oder § 9 Abs. 1 der Oö. 

Kehrordnung sind nach den Bestimmungen dieses Landesgesetzes weiterzuführen. 

Bescheide, die nach  § 3 Abs. 7, § 5 Abs. 1 Z 3 oder § 9 Abs. 1 der Oö. Kehrordnung erlassen 

wurden, gelten als Bescheide gemäß § 32 Abs. 4, § 35 Abs. 1 Z 3 oder § 37 Abs. 1 dieses 

Landesgesetzes. 

(9) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes bestehende 

Rechtsverhältnisse zwischen verfügungsberechtigten Personen und Rauchfangkehrern oder 

Rauchfangkehrerinnen werden durch § 36 Abs. 1 nicht berührt; für Feuerungsanlagen, die 

gemäß § 3 Abs. 8 der Oö. Kehrordnung abgemeldet worden sind, gilt § 32 Abs. 5 dieses 

Landesgesetzes. 

(10) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes anhängige Bewilligungs- 

und Anzeigeverfahren nach den §§ 11 und 12 des Landesgesetzes über die Lagerung und 

Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten sind nach den Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes weiterzuführen. Bewilligungen, die gemäß § 11 des Landesgesetzes über die 

Lagerung und Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten erteilt wurden, gelten als 

Bewilligungen gemäß § 41 dieses Landesgesetzes. Lagerstätten, die gemäß § 12 des 

Landesgesetzes über die Lagerung und Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten angezeigt 

wurden, gelten als angezeigt gemäß § 42 dieses Landesgesetzes. 

(11) Die Betreiberin bzw. der Betreiber einer Feuerungsanlage mit einer 

Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW oder einer sonstigen Gasanlage mit einer 

Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW, bei der vor dem 19. Dezember 2017 eine 

Bewilligung erteilt oder die Anzeige zur Kenntnis genommen wurde und die spätestens am 

20. Dezember 2018 in Betrieb genommen wurde, hat die Eintragung in das Register nach 

§ 18a Abs. 1 bis 20. Dezember 2018 vorzunehmen. 

(12) Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW oder 

sonstige Gasanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW, für die vor 

dem 19. Dezember 2017 keine Bewilligungs- oder Anzeigepflicht nach dem Landesgesetz 

LGBl. Nr. xx/2018 bestand und für die eine Anzeigepflicht nach diesem Landesgesetz neu 

eingeführt wurde, dürfen nur dann weiterbetrieben werden, wenn dafür bei 
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 1. Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 5 MW bis zum 31. Dezember 

2023, 

 2. Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von höchstens 5 MW bis zum 

31. Dezember 2028 

eine Anzeige nach diesem Landesgesetz eingebracht wurde. Darüber hinaus hat die 

Betreiberin bzw. der Betreiber einer solchen Anlage bis zu den genannten Zeitpunkten die 

Eintragung in das Register nach § 18a Abs. 1 vorzunehmen. 

 


